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An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Uzwil

Klassen- und Sportlager sind für unsere Schülerinnen und Schüler sowie Leiterinnen und Leiter eine tolle und in vieler Hinsicht sehr positive und fördernde Einrichtung. Leider müssen wir jedoch ab und zu auch feststellen, dass sich Schülerinnen oder Schüler nicht an Abmachungen (v.a. be​treffend Alkoholkonsum, Rauchen) halten. Oft lassen sich dabei auch Mitschülerinnen oder Mit​schüler zu Verhaltensweisen mitreissen, die sie von sich aus nie machen würden.

Die folgende Lagerordnung zeigt die Haltung der Schule gegenüber groben Verletzungen unserer Richtlinien auf und bezweckt insbesondere den Schutz der Kinder, deren Verhalten in Ordnung ist.

Um einen optimalen und reibungslosen Ablauf des bevorstehenden Lagers zu gewährleisten, bit​ten wir Sie und Ihr Kind, von der untenstehenden Lagerordnung Kenntnis zu nehmen und dies mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen.

LAGERORDNUNG

Lagerteilnehmerinnen und -teilnehmer, welche die Lagerordnung gravierend verletzen, werden nach Hause geschickt. Als gravierende Verstösse gelten

Alkohol-, Tabak- und Drogenkonsum

Diebstähle

Sexuelle Übergriffe

Disziplinloses Verhalten

Vorgehen
Die Klassenlehrkraft informiert die Eltern und den Schulratspräsidenten.

Die Verantwortung für den Rücktransport aus dem Lager liegt bei den Eltern. Wenn die Eltern nicht innert nützlicher Frist in der Lage sind, ihr Kind abzuholen, organisiert die Lagerleitung einen Transport. Die Kosten sind vollumfänglich von den Eltern zu tragen.

Heimgeschickte Schülerinnen oder Schüler werden unter Aufsicht einer Lehrkraft mit Arbeiten in der Schule beschäftigt.

Nach Ablauf der Lagerwoche werden die Eltern und ihr Kind zu einer Besprechung mit der Lagerleitung und dem Schul​ratspräsidenten eingeladen.

Mit freundlichen Grüssen

Sekundarschule Uzwil

Lehrerschaft und Schulrat

Wir haben von der Lagerordnung Kenntnis genommen:

Schülerin/Schüler:
Eltern:

...................................
........................................

Gemeinde Oberuzwil

Allgemeines:

1.
Der Genuss von Alkohol und Tabak ist verboten.

2.
Schülerinnen und Schüler halten sich strikt an die Lagerordnung.

3.
Nach befohlener Nachtruhe müssen sich Schülerinnen und Schüler in ihrem zugewiesenen Zimmer aufhalten.

4.
Wer gegen diese Regelungen verstösst, hat mit Sanktionen (ev. Lagerausschluss) zu rechnen.

5.
Nur Walk- / Discmen ohne Lautsprecher sind erlaubt, bleiben aber auf den Zimmern.

Wir freuen uns auf ein tolles Wintersportlager 

